
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 21 JN
 JN - Jurisdiktionsnorm

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.04.2022

1. (1)Das Ablehnungsrecht kann von jeder Partei ausgeübt werden, gleichviel ob nach Beschaffenheit der

Verhältnisse die ablehnende Partei oder deren Gegner gefährdet erscheint.

2. (2)Eine Partei kann einen Richter wegen Besorgnis der Befangenheit nicht mehr ablehnen, wenn sie sich bei

demselben, ohne den ihr bekannten Ablehnungsgrund geltend zu machen, in eine Verhandlung eingelassen oder

Anträge gestellt hat.
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